
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1989/3/15 3Ob32/89
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 Veröffentlicht am 15.03.1989

Norm

ABGB §1440 G

Rechtssatz

Obwohl beim Herausgabeanspruch in erster Linie der Ausschluß des Zurückbehaltungsrechtes bedeutsam ist, kommt

der Kompensationsausschluß doch dann zum Tragen, wenn Gegenstand der Rückgabeverp:ichtung vertretbare

Sachen sind, etwa im Falle der Entziehung von Geld auf listige oder eigenmächtige Weise.
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